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CYBER-MOBBING 

Meike ist Auszubildende der POLY 
Kunststofftechnik AG. Eines Tages 
stellt sie fest, dass heimlich aufge-
nommene, peinliche Fotos von ihr 
ins Netz gestellt wurden. Seitdem 
erhält sie täglich beleidigende und 
spöttische Kommentare, E-Mails 
und Nachrichten. Jemand hat so-
gar die Fotos ausgedruckt und am 
schwarzen Brett im Betrieb aufge-
hängt. Meike nimmt die Fotos sofort 
ab und sucht Rat bei Milosh und A-
mélie, Mitglieder der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung. In Ab-
sprache mit Meike informieren sie 
zunächst sofort die Geschäftslei-
tung und den Betriebsrat darüber 
und bitten auch ihren zuständigen 
IG Metall Jugendsekretär Paul Win-
ter um Hilfe und Tipps. 
 
Paul Winter kommt kurzfristig zu ei-
nem Gespräch mit der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, dem 
Betriebsrat und der Geschäftslei-
tung in den Betrieb. Zunächst 
macht er klar, dass Cyber-Mobbing 
wohl noch gefährlicher einzustufen 
ist als das „offline Mobbing“. Im In-
ternet verbreiten sich Inhalte ra-
send schnell, das Publikum wird 
unüberschaubar groß und was ein-
mal im Internet steht, lässt sich so 
leicht nicht mehr entfernen. Auch 
wenn die Inhalte gelöscht werden, 
können andere diese bereits ge-
speichert haben und ggf. wieder er-
neut einstellen. Auch gibt es fast 
keinen Rückzugsraum mehr für die 
Opfer. Über das Internet können 
Mobbing-Attacken rund um die Uhr 
stattfinden und enden beispiel-
weise nicht nach der Schule oder 
nach der Arbeit. Als Folge von (Cy-
ber) Mobbing entstehen häufig 

starke psychische Beeinträchtigun-
gen die einige Opfer sogar bis in 
den Suizid treiben. Deshalb ist es 
wichtig sofortige Maßnahmen zu 
ergreifen. 
Paul macht klar, dass der der Ar-
beitgeber gegenüber seinen Be-
schäftigten eine Fürsorgepflicht hat 
und deshalb verpflichtet ist, geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen um 
Mobbingattacken wirksam zu un-
terbinden. Das können Präventi-
onsmaßnahmen, Gespräche mit 
den Beteiligten, Abmahnungen, 
Versetzungen oder sogar Kündi-
gungen des Mobbenden sein. Na-
türlich ist der Täter nicht immer An-
gehöriger des Betriebs, sodass ar-
beitsrechtliche Maßnahmen dann 
nicht möglich sind. Durch Präventi-
onsmaßnahmen und Gespräche 
kann Betroffenen dennoch gehol-

fen werden. Gerade junge Men-
schen benötigen häufiger Rat-
schläge und Unterstützung wie sich 
die dagegen wehren oder wie sie 
damit umgehen können. Es werden 
auch nicht alle freiwillig das Ge-
spräch suchen. Deshalb sollten Au-
gen und Ohren immer offengehal-
ten werden. 
 
Zunächst wäre es ratsam, mit der 
betroffenen Auszubildenden Meike 
zu sprechen. Der Gesprächs-
partner muss nicht zwangsläufig 
der Arbeitgeber sein. Ein solches 
Gespräch erfordert Vertrauen und 
Offenheit. Gegenüber Vorgesetz-
ten fällt das häufig schwer. Da sich 
Meike bereits selbst an die Jugend- 
und Auszubildendenvertretung ge-
wandt und demnach Vertrauen zu 
dieser hat, wäre es sinnvoller, dass 

GUT ZU WISSEN 
 
Cyber-Mobbing - Was ist das? 
Unter Cyber-Mobbing ist ein ab-
sichtliches und wiederholtes Be-
leidigen, Bedrohen, Bloßstellen 
oder Belästigen mithilfe von 
Kommunikationsmedien (z.B. 
Websites, E-Mails, Foren, Chats, 
Messenger-Diensten, etc.) zu 
verstehen. Cyber-Mobbing findet 
also im Internet statt. Es werden 
beispielsweise Fotos oder Vi-
deos der Opfer hochgeladen, 
wiederholt beleidigende und ver-
letzende Nachrichten verschickt, 
Gerüchte über das Opfer verbrei-
tet oder die Opfer werden be-
wusst von sozialen Aktivitäten, 
Gruppen oder Chats ausge-
schlossen. 

Ist Cyber-Mobbing eine 
Straftat? 
 
Einen eigenen Straftatbestand 
für Cybermobbing gibt es in 
Deutschland nicht. Allerdings 
können, je nachdem wie ge-
mobbt wird, andere Straftatbe-
stände erfüllt sein. In Frage kom-
men zum Beispiel 
 
 Beleidigung (§ 185 StGB) 
 Üble Nachrede (§ 186 StGB) 
 Verleumdung (§ 187 StGB) 
 Verletzung des höchstpersönli-

chen Lebensbereichs durch 
Bildaufnahmen (§ 201a StGB) 

 Nötigung (§ 240 StGB) 
 Bedrohung (§ 241 StGB) 
 Nachstellung (§ 238 StGB) 
 Körperverletzung (§ 223 StGB) 



 
auch diese mit Meike spricht. Dort 
sollte besprochen werden, welche 
Attacken es genau gab, ob sie den 
oder die Täter*innen kennt oder ob 
das ganze anonym abgelaufen ist. 
Wenn es sich nämlich um Beschäf-
tigte des Betriebs handelt, beste-
hen seitens Arbeitgeber Hand-
lungsmöglichkeiten und -pflichten. 
Des Weiteren können folgende 
Tipps gegeben werden (Abb. 1). 
Auch sollte die JAV fragen, ob 
Meike sich konkrete Unterstützung 
der JAV oder seitens des Arbeitge-
bers vorstellt. Ebenfalls wichtig ist 
es, Betroffenen mitzuteilen was die 
nächsten Schritte sind und dass 
das Thema z.B. mit dem Arbeitge-
ber und dem Betriebsrat bespro-
chen wird, sodass diese immer wis-
sen was passiert. 
In der Praxis ist es allerdings 
manchmal schwierig zwischen tat-
sächlichem (Cyber) Mobbing und 
normalen Konflikten eine klare 

Grenze zu ziehen. Empfindungen 
sind sehr subjektiv und es handelt 
sich nicht bei jeder Unhöflichkeit, 
jeder Nichtbeachtung oder jedem 
Konflikt um Mobbing. Um von Mob-
bing zu sprechen, müssen Verhal-
tensweisen wenigstens wiederholt 
auftreten.  
Um zukünftige Mobbingattacken zu 
vermeiden, sollten auch unbedingt 
präventive Maßnahmen ergriffen 
werden. Das können beispiels-
weise Schulungen sein. Wenn 
auch anfangs meist unbeliebt, brin-
gen z.B. Rollenspiele in denen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Täter- und Opferrollen durchspie-
len oft ein Aha-Erlebnis und man-
chen wird erst hier bewusst, wie sie 
sich sowas anfühlt. Auch eine Be-
triebsvereinbarung zum Thema 
Mobbing bzw. zur Förderung von 
partnerschaftlichem Verhalten am 
Arbeitsplatz ist sinnvoll. Der Be-
triebsrat hat hierbei sogar ein 

Initiativrecht. 
Außerdem 
kann er die 
Aufnahme 
von psychi-
schen Be-
lastungen 
z.B. durch 
Mobbing als 
Gefährdung 
in die Ge-
fährdungs-
beurteilung 
aufnehmen 
lassen 
und verlangen, dass diese durch 
geeignete Maßnahmen behoben 
wird. Um gegen (Cyber) Mobbing 
im Betrieb vorzugehen sollte man 
also gemeinschaftlich handeln. Die 
Zusammenarbeit von Arbeitgeber, 
Betriebsrat und Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung ist deutlich 
erfolgsversprechender als Allein-
gänge. Ohne Arbeitgeber und Be-
triebsrat kommt keine Betriebsver-
einbarung zustande und Auszubil-
dende vertrauen sich eher der Ju-
gend- und Auszubildendenvertre-
tung anstatt dem Betriebsrat oder 
dem Arbeitgeber an. So kann jeder 
seinen Beitrag leisten. 
 
Milosh und Amélie bedanken sich 
erstmal bei Paul für seine Hilfe. 
Gleich als nächstes werden sie mit 
Meike sprechen und dann werden 
alle Beteiligten über konkrete Maß-
nahmen beraten, sodass Meike 
schnell geholfen und zukünftig der-
artige Mobbingattacken vermieden 
werden können. 

Abbildung 1: Schutz- und Gegenstrategien des Opfers 

Gegenan-
griffe meiden 

Auch wenn es nicht leichtfällt, sollten Mobbingattacken ig-
noriert werden. Reagiert bzw. antwortet man darauf nicht, 
verlieren Mobbende schneller das Interesse weiterzuma-
chen. Fängt man jedoch an zu diskutieren, wird mehr Inte-
resse beim Angreifer geweckt. 

Seitenbetrei-
ber kontak-
tieren 

Wurden Fotos und/oder Videos ohne Erlaubnis gepostet, 
besteht das Recht diese löschen zu lassen. Kontaktdaten 
des Seitenbetreibers befinden sich im Impressum. Auf man-
chen Plattformen können Fotos oder Beiträge auch direkt 
als Verstoß gemeldet werden. 

Kontaktmög-
lichkeiten 
blockieren 

Je nachdem in welcher Form Angriffe stattfinden, ist es hilf-
reich Kontakte zu blockieren, Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse zu wechseln. 

Beweismate-
rial sammeln 

Um gegen Mobber ggf. strafrechtlich vorgehen zu können, 
müssen die Attacken bewiesen werden. Es sollten deshalb 
alle E-Mails, SMS, Screenshots von Posts etc. mit Datums- 
und Zeitangabe gesammelt werden. 

Polizei ein-
schalten 

Zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Die gesammelten 
Beweise erleichtern die Strafverfolgung. Die genauen Straf-
tatbestände muss man übrigens nicht konkret benennen 
können. Anhand der Aussage werden die in Frage kom-
menden Straftatbestände von der Polizei oder von der 
Staatsanwaltschaft benannt. 

Unterstüt-
zung suchen 

Allein das Reden mit Verwandten oder Freunden hilft oft 
das Selbstbewusstsein wieder zu stärken. Außerdem kön-
nen diese z.B. den Gang zur Polizei begleiten. 
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